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Montags , den zote» December r ?8r.
Unter Sr . König!. Majestät vonPreuffen rc. re.

Unftrs allergnädigsten Königs und Herrn allerhöchsten
Approbation , und aufDero Special- Befehl.

MM

2/ML.

Wöchentliche OstFriefische

Anzeigen und Nachrichten
von allerhand , zum gemeinenBesten überhaupt , auch zur

Beförderung HandelsundWandelsdienendenSachen.

Avertifsrments.
r Nach Seiner Königliche» Majestät höchsten Verordnung vom isten' August

i?47 sollen , zur Verhütung der Bettiigereycn mit falschen Garn , a» denenOrten , wo
Linnen » Rheder und Zwirnmacher subfistiren , von den Rheder « vorzuschlazende beelbete
Garn « Visitatoren , ausesetzt werde«. Da n«n Elches bisher» , nicht an aste» den Or¬

ten
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trn , wo kinneu « und Zwirn « Rhedereyen subsistircn , gcschchcn , und obgedschte Vcrvrd«
^ nuuz befolget istr so hat man , um deneneiügcüsseNiU L . rreg reyiNN!!t falschen>' arm

Haßpein fürs künftige vvrzubkvgen , die Adstedmm beeiec ?rr Garn - Vffitükvrcli, ander«
weit zu verordnen nötig gesunden und wird em Pvlii. v hl ->d rch belangi gemacht , daß

Je. der Stadt Emden , Folckers Harr» , und denjami -: Res.
2 . In der Stadt Norden , der Zwirnm-ch-'r Jan Albcrr chluvelirg.
Z . Im Zlecken Leer , Wilm Meier , HiMich Hlüilchs undRcmt.
4 . Im Amte Emden zu Jemgum ebenfals , ein rerpstichtttts Subjectum, zum Un«

fersuchen der Richtigkeit des an die Fabrikanten verkauf- na « . Gn us angesetzer worden.
' Es haben sich also die Spinner und alle diejcmae - welche Verkehr mit Garn -reiben,

wobl in Ächt zu nehmen , damit sich bey der D ' sitaüw- leine ialfth gehaspelte S - ückc ent«
- ecke , indem dergleichen Earu so fort couffftirer, und krc ConnaveineuiU ! , dem Pesiudc»
nach in schwere Strafe genommen werden Me». Schn-num Am ich den 6 . Dec . 17 ^ 2.

Köm'
gk. Preuß. OstIriesische Krieges - und D^ mainen - Cammer.

2 Nachdem der Justitz - Commissanus Fockens sich hicsclbst bey der Regierung
über das Verfahren des Magistrats zu Emden wtter ihn , eejenders über ein von l m«
selben erlassenes Dublirandum , wodurch er Creditlos gemacht, >; . d stir wahnsinnigcrllä«
rek werden , beschweret hat , so ist nach vorgängiger Untersuchmrg es bey dem Verführe«
des Magistrats in Absicht des gedachten Publicaudi belassen worden , welches de« Public»
hiedurch bekannt gemacht wird. -

Aurich , den r2ten Decembcr 1782.
König !. Preußisch OstFriefische Negierung.

Sachen , so zu verkaufen.
1 Hindr. Jansen Bäcker, in der Westersiraffe zu Norden , will sein am neues

Wege sichendes ansehnliches Hans , Scheune und Garten , s» zur Handlung wohl aptirt
ist , nnd jetzo von dem Kaufmann Joseph Balviane heuerlich gebraucht wird , um primo
May , 78z anzntretc-n , ,ans der Hand verkaufen oder verhenren , weshalb Lirbhabcre sich
bey ihm ;n melden , und zu contrahircn geliehen.

2 Der Kaufmauu Jan A . van Nhee» zu Emden ist freywillig gesonnen, das
daselbst auf dem Spyker in Comp . 20» No. 12 stehende Haus , de z Swaantjcs genannt,
durch dasiges Bergantungs- Derattemeut am 17 und 24 December so82 sodann den Z.
Jan . 178 -l öffentlich zum Verkauf auspräsentiren und im letzten Terminv dem Mcisibie«
tenden lssschlagen zu lassen»

3 Des weylanh Herrn Vierzigers G . C. Lcuwen Kinder und Erben sind Thei«
lungshalbcr gesL-uuen , folgende ;» Emden belrgene Jmmobilia, als

1 ) cm Hans an der Hoffst, , ß - in Comp , r i . Rro . 47 . tachret auf 120QGl . Holl»
2) ein Haus am Avfelmarkte m Comp. - . Nr. 64 . rächet auf 550 Gl . Holl, und
z) ein düns an der Voofensiiaße in Comp . 2 . Nr. 77. taMtauf chcoGl. Holl»

durch dösiges Vergqutrmgsdeparttment mir i zten December1782» sodann z . und 24ße»
Janu«
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Januar 172z . öffentlich zum Verkauf auspräseutiren und im letzter'» Termin» der; Mast«
bietende» iosschiagc» zu lasse».

4 Der F ihrmann Marten Oircks zu Emden ist freywillig gesonnen , das da»
selbst an der grossen Brättrustrajse nächst demZnchtha ift in Comp , rü , No . Z r stehende
Wohn - und Siallgebauor samt h«kre»delege«ro grossen -»arren , in drryenmahlea , als a«
24stra Lee . , 782 , s-sa -rn ztea und roten Ja». 178 ; öffentlich zum Verkauf ausprä-
senkiren und im eztern Lermino dein MeistbieteuSea los,chiagen zu lafsen.

5 Auf erhaltene gerichtl. Commißion , soll ans sreym wissen des Kaufmanns
Hrn . Boblke Bodlkea ä'

hrfraae » Martha Viuck Behausungen Leer , welche gegenwärtig
von dem Kaufmann Hrn . Wessel Broms heuerlich bewohnet wird und an der ueucn Strasse
belegen ist , cumanneris, sodann der eaaegenüberlirgende , bis an den E .nsstrom schirsscn»
de Ambril des halben Warffes, am loten Januar 178z , ans hiesigem Amcgericht
öffentlich subhastiret und feilgeboten werde« .

6 Auf erhaltene Comnißion des wsllöbl- Amts - und Stadtgerichts , solle»
des weil . Gerd Abels Behrens bey und in der Stadt Esens belegene Immobilia , als:

r ) ein Kamp beim Klosterwcge an Esens , so eidlich auf 108 fl.
2) ein Gatten am Hayncks- Hauser - Wege, soaufr/efl.
3) eine Grundheuer groß «0 rthlr. 6 sch . iz w . so ans Zzz fl . L sch.
4) ein halbes Haus an der Heerestraffe hiesrlbst, auf 52 ; fl.
5) ein Manns- Kjrchcnsitz in der hiesigen Kirche, auf 4z fl. 2 sch.
6 ) ein Frauen- Kirch msitz ebendaselbst, auf 27 fl. und
7) der dritte Lheilvon 7 Gräber, welcheauf 5 fl . 4 ich . gewürdiget worden.

am bevorstehenden 7te » Januar 1783 , des Nachmittags um 2 Uhr , ans dem Stadthause
hicselbst zum dritte» und letzte» mahl durch dcn AusmieuerEucken licitirer , und dem Meist«
bittenv -'n st . h udfeste zugeschlagen werden , und bienet dabep jur Nachricht , daß in de»
brydkn ersten Lerinine « nichts geboten worden.

An selbigem Tage , Stunde und Orte , wollen die Vormändere über weyl.
Sixtus Peters von Medsrff Kinder in Esens , die Kaufleute Iohan Christian Reims und
He man Harmens daselbst , nach vorher» gesuchter und erhaltener Cvmimßwn des w . iivsl.
Amt - und Stadrgenchts folgende Immobilia , a ! :

1) eiv Garten iiis Jüchen , so eidlich auf150 fl.
2) ein Haus in der Wesierstrasse , ans 42z st.
3) iwcy Manns - Kircheustellen m der hiesigen Kirche, auf Z7 fl» 8 sch.
4) ein Frauen. Kirchessitz ebendaselbst, auf 27 fl.
g) s chzeh - Gräber auf dem hiesigen Kirchhofe in unttrschiedlichen Gegenden , f,

zusammen ans ag fl . 8 sch . gewürdiget worden , zum zweyttn mahl ourch gedachte« stus«
nncner öffrnfficb ' icittr n lassen , und di ner dabey zur Nachricht , daß Conditiones davon
gratis einznss her. und m erste » Termins für diesem allen nichts gebme -i worden.

Auf freiwilliges Ansuchr« mld erhallmr Commißion des wollöbl . Amtgerichts
wE
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will Menffe Eden Wittwe Tommke Menssen ihre in der Wolke, nahe bey Elens belegeye
Warfstätte , nebst Garten und io Dicmar dasigen Gastlandes am bevorstehenden 7tca
Januar 178z in einem Termins dem Meistbietenden auf dem Stadthauje zu Esens, des
R - chmittags um 2 Uhr durch den Ausmieuer Gucken stehendseste verkaufen und zuschlagen
taffen und sind die Corrditiones davon bey gedachtem Ausmiener gratis emjusehen üud für
die Gebühr abschriftlich zu haben.

An eben demselbigen Lage , Stunde und Orte , will der Kaufmann Peter
Jacob Wieborg in Efeus cur nomine , des weyl. Kaufmann Boldewyn Asche« an der
Steiner -straffe stehendes und vom dkfuncto selbst bewohnt gewesenes Haus cum anneris,
nach vorhero gesuchten und erhaltenen consensu des wolköbl. Stadtgerichts in EsenS , i»
einem Termin » dem Meistbietenden öffentlich «ach der Ausmiener Ordnung stchendfeste
verkaufen lassen.

Nach vorhero einqeholker Approbation des hochlöbl . Pup . Collcgii und darauf

ertheilter kommißisn des woööbl. Amtgerichte zu Esens , wollen die Vormünder weyl Hru.

Capitam von Glan beyder Söhne , der Hr . Rentineister Einfeld und Hr . Gerichtsaffi«

stentKettler , Jhrrr Curanden zu TkmnUm brIeger.es adeliches Guth Fickeushvlt , welches
in einem im Jahre 175z neu erbautem ansehnlichen Wohnhaus « , einem Bauernhause,
nebst Sch un? und Stallung bestehet und wozu drey verschiedene grosse Obst - und Küchen«

gärten , mir denen auserlesenstenObstbLume» , Espalieis mit Pfirsche « , Aprikosen/Fisch¬
teiche » , 28 t is 29 Diemath dasigen Landes, einTorsmohr , Kirchenstellen und Begräb¬

nissen in der Thunummer Kirche, eine Erbpacht zu 8 rl . 9 sch. sodann verschiedene Grund-

heuern , zusammen > 8 tthlr 26 sch. 2Z w. Milch , nebst Weinkaufe bey Sterb - und

Ali nations « Fällen , auch die Jagd und Fischrrey gehören, um aus May r? 8 z anjukre-
ttn , auf dem Stadthause zu Esens , des Nachmittags um 2 Uhr zum erstenmahl den Zt.
December , zum andrrnmahl den - 8sten Januar >783 , öffentlich durch dm Ausmiener

Eucken licitiren lassen , und dienet dabep zur Nachricht , daß dk deßfälligcCondikionesbey
mir , dem Ausmiener , gratis einzusehen , auch für die Gebühr abschriftlich zu haben , im«

gleiche« daß dieses Guth auf 4977 Rrhir . i 8 sch. eidlich gewürbiget worden.

7 DeS « eil . Boldewyn Borchers Kinder Haus und Garten zu Pilsum , so von

vereideten Taxatoren auf 975 . Gulden in Gold gewürdiget worden, soll in drcycn Lici-

tativnsterminen von » 4 zu 14 Tagen , als am 6 . und so . Der . c. a . sodann den z . Ja¬
nuar a . s . vermöge erhaltenen gerichtlichen Decket», öffentlich feil geboten , und im letz¬
ten Termins dem Meistbi teaden zugeschlagen werden. Kauflustige wollen sich in der

Drauerry zu Pilsum einfinden . Condirivnes können be? dem Ausmiener Storch z» Greet¬

siel erst eiugesehen « erden.

8 Die Erben des Tamme Focken j« Remels , Lengener Kirchspiels , wollen ihr

Haus mit einem Garten und Lorfmvhr , am rz . Januar 178Z . in des Gastgebers Ei«

lertJanffrn Theilen Behaust, ng daselbst , öffentlich verkaufen lassen . Die Conditiones
sind bey dem AusmienerSchröder kmzusehen , Wh sütvir Gebühr abschristlichzu haben.

9



y Dirk Heeren will sreywillig seinen halben Heerd , die Gaste genannt , jll
Fehnhusen, im Amte Aurich , welcher nach Abzug der Lasten , geeicht ! auf 7Oc>O fl . m
Gold taxiret , den 16 . Jan nächstkünftig , des Mittags um r Uhr m Abbe JanffenHau«
zu Oleeburg , öffentlich verkaufe« lassen. Csnditiones sind bey dem Conimißionsrath
«nd Ansmienrr Reuter einzusehen.

Des weyl. Doctoris Cramer Kinder zustehende Anteil am Spetzer Dehn,
welcher auf 4 > o Guld . gewürdiget worden , soll «unmehro den lgten Jan . des Mittag«
, m r Uhr auf dem Spetzer Dehn in Jürgen Borchers Schone Haus , öffentlich verkau¬

ft werden. Londitiones find bey dem Cvmmißionsrakhund Ausmiener Reuter eiuznfehe«.

Meine Ducken auf dem neuen Dehn , will frrywillig i ) Haus und Garte «/
L) ein Stück Land , das Mittelste Stück genannt , z

'
i ein Stück Land , das letzte , 4 ) eine

gedecktelTvrfgräbereysmit dem Untergründe auf Bockzeteler Vehn , Z) ein Stück Bauland
«yf das so genannte Kinder Feld , 6 ) ungleichenein Muttschiff mit Seil und Trril re den

9ten Januar des Mittags um i Uhr , in Hancke» Hause auf dem neuen Vehn , und

zwar Haus und Landereye » bey « rücken oder im Ganzen , öffentlich verkaufen lasse «.
Touditiones find bey dem Commißionsiakh und Ausmiener Reuter einzusehen.

10 Auf Freytaq den ro . Jannarii 178z . soll durch das Vergankuoqsdeparte«
ment in Emden öffentlich verkaufet werde » das Swackschiff , der junge Matthias ge¬
nannt , lanq 85 Fuß , weit r yß Fuß und hohl yZ Fuß , alt 17 Jahr , nebst allen dazu
gehörigen Schiffsgerächschafken, zufolge JnveMrii , so in Emden auf der Börse ange¬
schlagen , welches Schiff jetzo in dem Ralhhaus - Delft zu Emdeu liegt.

Verheurungen.
i Es ist ein ziemlich großer , mit schönen ObstbZumen bepflanzter Garten , wel¬

cher in dem verschlossenen Gang gegen de» Herrschaftlichen Obstzingel über lieget , um
, St . Petri «783 anzutreten , zu verheure« . Dieser Garten kann auf z , auch auf
6 Jahre vermietet werden ; wer Belieben dazu har , wolle sich mit dem ersten bey der
Wittwe Keyns , oder bey dem Kleidcrmachrr W . F . Ries in brr Kirchstraße zn Aurich
melden.

2 Rentmeister Hanums will seinen Garten hinter dem Jägerhause bey Aurich
auf Mai - 783 . anzutreten , auf 3 . 4 - 6. oder mehrere Jahre vcrheuren, auch allen¬
falls »erkaufen. Liebhabere dazu wollen sich fördrrsamst bey ihm melden.

z Jannes Bruns und Erben sind gesonnen , ihr zu Leer am Markte liegen¬
des , und gegenwärtig von dem Herrn Gerichts . Aßistentrn Sütthoff hcucrlich bewohnt
werdendesHaus , ans der Hand , so daß selbiges auf May 178z . anoeneren werde« ^
kann , aus ein oder mehrere Jahre zu vrrhcure«. Liebhaber können sich bey obbrmelde-
len Jannes Bruns zu Leer eiufi» den , und heure» .

4
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4 Der ohnweit Ereelsyhl zum adelichcn Gute Utcrstwchr gehörige räumliche
D-nm « und Küchen - Garten , nebst Warf , einer halben Lonne Rockens . Einsaat «roß
Mit einer Wohnung dabey Stallung zu 8 bis lv Kühen , worin über dieses i schNaam
zum Futter derselben befindlich , und Wevdckampe für2 Kühe , svdau» zß . 4 . und
noch 4 . alle an einander liegende G"asen Grün - Fcnne - f'aud , sind May 1783 . cuzu-,
treten , willkürlich zu verheuren . Die Liebhabere wolle » sich bky dem Eigener in Emden
fördersamst melden.

A Am Freytage den zte» Jan . 178z . wollen die Vormünder über des weiland
Bvldewyn- Bo,chers Kinder - , 2 ? Grasen Bau - uud G . ünlanöen , unter Piismn b,legen,
öffeittlich daselbst in der Lrauercy auf 6 Jahre verheuren lassen.

Der Herr Prediger keeding zu Visquard will , vermöge erhaltener gerichtli¬
chen Commission , 69 Grasen Pastorep - Dan - nur Grürlandcn , auf Jahrmalen dafclbji
um Montage -en ü . Januar 178 z . öffentlich durch den Ausimener Storch zu Greeisiek
verheuren lassen.

Gelder , so zu belegen.

60s 0̂ tt/r to ssor-r rir 277/ 0/ ^ F'arr/o »» o/c 0» / ssbü)/1 '/84
ipooe/r-'onr I2oL > 07- 2^/^rJe t7e-?r^tt/o5.

2 Der buchhaltende Arm - Vorsteher Albert Hcrlyn zu Visquard , hat zoc»
Gulden in Golde, und 1O0 Gu !d . Cour . Armeugelder , gegen q pro Ceuro zinslich zu
belegen ; wer solche verlanget , und desfalls httilängljche Sichechm stellen kann , wolle
sich ze eher je lieber bey ihm melden.

CitatiomS Creditormn.

7 Bey dem König ! Amtgerichte zu Emden, sind auf Ansuchen des Vierzigers
Jan kükjrs Reul zu Emden, «dictales o- tra qnvsmnque credi ' ores absichtlich der ihm ^o»
des weul . Tiard Janffe» Raum ;qa W 'ttwew und Erben öffentlich verkauften Immobilie«,
« ls eines Erbpachtsheerdcs zu Harsweg , groß 6fir Grasen , sodann 12 G - aftn Landes
unter Süderbnsen, : um teemino reproductiönis peremtorio auf den 25sien Januar a . s.
sub pöna präelufi erkannt.

Ebendaselbst sind , auf Ansuchen des Geriet Peters zu Suurhusen, cditta'cs
ssntra quoseunqve«rediwres, absichtlich des dem Supkitcarmr von des we»l. LiardJaas«
se» Nanninaa Wittwen und Erben Mcnftich verkauften , unter Harsweg sormcnce » Z
Ga ffen Landes , rum tmumo rexroductionis peremroris ans den rzsten Januar a. f.
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Ebendaselbstfind , ans Anhalten des Predigers Nekkers zu Canum und Schmie-
-emeisters Ja » Skskes z« Freepjnm , ediekalrs contra qnoscurque crcditores , absichtlich
der ihnen von des weil . Jürjen Uhirichs Wttlwe öffentlich verkauften 6 und z Grasen
Landes unter Freepsum , cum termms reproductioms peremtmo et praclnsivo aus den 2Z.
Januarri a . f . erkannt.

2 Bey dem Amtgerichte zu Emden ist ad instautiam der verwiltweken Frau
Adinim'

stratorin de Pottcre and Herrn P . de Wingene als Beiiesieialerdeu dcS zu Wech-
- Husen verstorbenen Herrn Lhlrich von Wingene der Erbschafrliche Liquidationsproccß über

den Nachlaß des beme 'dten Ahlrlch von Wingene rum tcrmiuo zur Angabe von >2 Wo¬
chen et annotattvnis aus den 27 !!« Februar a . s. cröfnet> unter der Verwarnung , dasi
diejenigen , welche sich alsdann nicht gemeldet , aller ihrer Vorrechte verlustig erkläret,
und mit chreu Änderungen nur aus dasjenige , was nach Befriedigung der sich meidende*
Crediloreu von der Erbschaft übrig bleiben mögte , verwiest» werden Men.

3 Von dem von Ehren Pastor Jansen zu Cleverns , an Christian Ludwig
Danzig, verkauften, in der Waagcstraße belcgeneu Hause , ergehet csncursus recrahen-
kium , und ist kcrminus präclusivus zur Angabe aus den i r . Januar k . I . scstgr setzet.
Ergirat. Jever , den Losten Noocmb. 1782..

( ^ . H ) Bürgermeister und Rath Hieselbst.

4 Veym Amtgcrichkc in Leer sind edictales wideralle , welche auf den , von welk.
Claas Homfeld herrührcr.dcn , aus dessen Kinder vererbten , jetzt aber der Dedde Hom¬
felds des Lönjcs Gariels Ehefrau von ihren Miterben durch Vergleich in alleiniges Eigen¬
thum übertragenen P !az zu Hvgegast , den Lönjes Garrels bisher heuerlich gebraucht hak,
Spruch rwd Forderung , es sey avch , ans welchem realen Rechts Grunde es wxllr , auch
Näherkauss - Sicü- t und Serrnut zu haben veriremen , cnm termino von drey Monathen,
et peremtorio , ans den 28 ' lni I - >uar. t78Z bey Strafe der gänzllchcrrAbweisungvon
diesem Jmmvbiii , erkannt und asßgrret. Leer am Llmkgerich '.e den 14t«» Oktober
1782-

5 Wegen das , von dem Hochfürstl. Herrn Geheimen - Rach von Nostitz an
Herrn CriminA / . arh Möhrmg vertgu lc , vomralL Gercke Jmssen Tiadcn und dessen
Ehefrau , Gebäe , gebetene Nehlen , zusti ndig gewesene Lanvguch , groß Schenimr ge-
namtt , ergehet eoncur,. ereduvr et rctxaheutmm , und lß ternEs prüesi zur Angabe
aus den 25stcn Januar 1783. sesigesetzer worden.

Siguat . Jever , den raten Leeemb . 1782.
Hochfürstl , Landgericht Hieselbst.

L Bey dem Königs Ämtgerlchke zu Wiktmund , sind ad iostauKam des käsigen
Kanfmanns Eng- lbert Canncgresser , we-aea der von ihm , von Sktton Bernhard Har-
mens zu Asel , privatim angekauften 4 DiMaken Landes, Bretthaucrs - oder Ciamers-
Hmnm genannr, am Aseler - Wegr , wider alle und rede , welche darauf einen reellen Arr,
hruch und Forderung haben , Edictales zur Angabe und Zustlsieatiyn aus den 2" sten Fe¬
bruar 178z . bey Strafe des ewigen Stillschweigens , erkannt. 7



7 Bey dem Stadtgerichtezu Norden , sind ad instantiam des Harm Dircks , als
Käuffer des von dem Musqumer Willcm Jürgens östeurlich verkauften , im Wester Kluft
Zle» Kolk sab No. 352z , vier in der Stadt stehenden Dauses die Ediccalks kontra quos-
cuaqae creditores ac prstiendenies cum termino reproduct . er annvrat . präclusivo aus den
rgteu Januar a 78z erkannt.

Norvä in Curia , den rrsten November 1782./„D§e«a,ne.
X . 3/crcc.

8 Dey de« OldersnmschenGerichte , sind edictales wider alle und jede , so aus
daS , von den Eheleuten Wilcke Poppen undBrechte Harms von Pieter Frerichs und dessen
Ehefrau Hiick « klaffen getauschre halbe Warffhaus und Kohläcker zu Tergast belegen,
Spruchund Forderung zu haben vermeyuen , cum termino von9Wochen et reproductioniS
präclufivo auf den izten Februar 178z erkannt.

9 Bey dem Amtgerichte ;u Wikkmund, sind ad instantiam des Schmiedes Joh.
Hinrich Johanffen, wegen des , von ihm privatim , von dem Schmidt Reiner Jansscn
kincker jgekaufteu Hauses cum anneais an der Klusforderstrasse zu Wittmund und einen
Mannes - Sitz in N»m . 93 in dafiger Kirche , wider alle und jede darauf Spruch und
Forderung habende Creditores , EdictaleS zur Angabe und Justistcation auf den 6ttn
Martii 178z püna juris solita erkannt.

is Von Minff Gerdes Mehnen zu Ncurnde , ist concursus creditorum erkannt,
»nd zur Angabe terminus präclus. auf den i§ ten Januar 178z festgesetzek worden.

(^ . T.) Aus Hochfürsil. kaodgerichke hieselbst.

n Dey dem Amtgerichte zu Wittmnnd , find ad instantiam Hinrich Dircks,
contra Creditores , welche auf die von ihm von Albert Aiberts angekaufte Hälfte , kesses
zu Groß - Willen bey Wittmuud belegeneu Platzes , Spruch und Forderung haben , Edl¬
etales zur Angabe und Justistcation auf den pyren Fcbr . 1753 pöua juris erkannt.

12 Beym Amtgericht zu Friedeburg ist auf Ansuchen des Harm Harms, als
Käufer de« dem Schuster Hinrich Diekmann und dessen Ehefrau , Wübke Margarete
Omien gehörigen Hauses cum anncxis zu Horsten wider alle , welche daran einige« An¬
spruch oder Näherkaufs - Recht zu haben vermeinen, citakio edictalis zur Angabe auf des
3 iste« Jan . sub pöna perpetui fiientii erkannt worden.

i z Bey dem Stadtgerichte zu Norden , sind ad instantiam des Hr». Rathsherrn
Weuckebach und Jan Willems Uven contra quoscnnque Creditores ac prakendentes des
daselbst im Wester Kluft , lsten Rott sub Nro. 3 r6 st. henden , von ihnen jetzt öffentlich
verkauften Hauses des weyl, Harm Willems Taaks citationes edictalium cum termino ro»
9 Wochen , et, reproduct . präclufivo auf den gten März a . f erkannt.

Signatum Nordä in Curia , den 1 7te» December1 782,
14



14 Ad mstautiam des Hrn . Rathsherrn Wenckebach und Hyks'Heyen , sind Key
dem Stadtgerichte zu Norden contra quoscmrque Creditores prätenduues reales des Per
belesenen von ihnen öffentlich erstandenen Schiffshellings die Edictales cum termino von6
Wochen , et reprsdnttionis prärlusivo auf den uten Februar a. f. erkannt.

SignatumNordäm Curia , den ibten Dec . 1782.
X . Ltcrccseim.

NotificationeS
i Da ich vom Herrn Organisten Wiedeburg ein curieuses nützliches musicali«

sches Werk erhandelt , und willens bin , solches drucke » ju lasse » , so habe selbiges hiedurch
allen Liebhabern - er Music , sonderlich des Ciaviers, und alle » Organisten dieser Provinz
bekannt machen wollen . Es führt den Titui : Der allzeit fertige Präludien«
C 0 mp 0 » ist , nach Ärt des berühmten Herrn Kirnbergers allzeit fertigen Polonoisen-
und Menuetten - Componisten ; jedoch ist den Liebhabern die Eomposition in diesem Werke
viel leichter gemacht , so daß ein jeder Knabe der nur Noten schreiben , damit fertig
werden kann. Es hat aber hicmit leigende Lewandniß : Es sind eine Menge Sätze,
gröstentheils von 2 La len , gedruckt, unter der Ueberschrist : Erster Wurf , zweier
Wurf re . bis zu r 8ter Wurf ; unter einem jeden Wurf sind eilf Satze , so viel als man
mit 2 Würfeln werfen kann , denn man bedient sich hiebey 2 Würfeln, addirt die gcwor«
fene Zahlen , z . E. 6 und z macht 9 ; ist nun dieses mein erster Wurf , so schreibe die L
Taete Noten , so wie ich sie unter Rubrique : Erster Wurf Nro y finde , hin ; darauf
werse zum 2ten mal , z . E . 6 und 1 macht 7 , schreibe die 4 Tacke die unter den zwcyten
Wurf Nro. 7 stehen , hin ; und fahre damit fort , bis ich rs mal geworfen habe , so ist
das Präludium fertig . Hieraus und auf diese Weise lassen sich so viele wohlklingende Prä«
ludia machen , als man nur will . Das Präludium sieht in g dur , kann aber auch aus
g moll gespickt werden . Zuletzt ist auch noch durch Noten von z oder 4 Tacken angczeigt,
wie man aus g dur in c dur , a moll e moll , f dur , d moll , g moll , b dur und d du?
gehen kann, wodurch das Präludmm noch brauchbarer wird. Es kan manualtter allein,
oder auch man . und pkdalitcr gebraucht werden , zum Vor - und Nachspiel ln - er Kirche.
Bcy der Information auf dem Clavicr kan es sehr dienen , sonderlich wenn alle Sätze auf
Charemblatttru geschrieben werden , als wozu rin Unterricht in der Vorrede gegeben ist.
Die nun Lust zu diesem Werke haben , xranumerireu y Schaf an untmbe,neidete Herren
Colletteurs franco gegen Quituug . Dm Nachfchuß , der aber nicht über 9 Schaf gehe»
wrrd , kau ich noch nicht bestimmen . Sonsten werden die Liebhaber gebeten , sich aufs
baldigste zu meiden , damit das Werk um Ostern die Presse »erlassen möge . Den längste»
Tmnmum setze bis zu Ende des Januars. Uebrigens werden die Epemptaria in eine»
ordentlichen Land , für einen civilen Preis von mir den Herren Collecteurs ausgelicfext
werden ; jedoch kann ein jeder einen Band gleich bcy dem Herrn Eollecteur bestellen, so
wie er ihn verlanget . Man beliebe sich zu melden : In Aurich bey dem Herrn Duchbin«
-er Wicheers , in Emden bey Herrn Cantor Plate und Herrn Buchbinder Leopold , i«
Esens bey Herrn Cantor Kirchhof , in Leer bey Herrn Cantor Röben

Horden, den loten December 1782 . Joh . Ad. Schulte-
( tt« . ss Trrtt r ) 2
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2 kUir 6e kirnst i ; re Xoo ^, , ccn vclberrvlr l '
jskkickn^ mer

N ôe ^ en ronöe Luikern , tiertclve ^si - vcer «° r> LO Lass ren ovriAen
n,xr ^ n^cr« , Dsuven , Leuten en lLr >kjr> , -rllcr m A >7uäc Krasr vel
voorsten « ^ icn; Oa^ inA kec j § , aciäreüerc2>A .scüi^pcr 12« kacobr
DjAAcjscr in Lmckcn.

8 Leo ve ! belc )6k Kluttsckuj, , Z - Lkaaver Laken Aroor , wr fkke
Zaar nur , mcl aller velvoorssen , to als onlanAr uir Lee Ac «ec,c) m <- n , uir
cke Lksnä re Xso ^>» kela^elaar ^rcnr Vcilee in Lmckcis , Aeckc naäer
NariAk.

4 Da Ei» Hochfürsiliches Csnsistorium höchst mißfästig ersehen , daß die Um¬
schreibung der Läger- und Kirchenstellen m den beym Consifiorio ansbcwahrken Pattimo-
'
« jal - Büchern der Kirchspiele hiesiger Herrschaft seit langer Zeit fast wenig oder gar nicht
zescheheri , und daß durch diese Nachlässigkeit die Patnmsuial - Bücher völlig wieder in
Unordnung gersthen , das Consistorium indessen diesem Verfahren um so viel weniger
länger Nachsehen kann , da- es Serenissimi Hochsürstl. Durchlaucht gnädigster Wille so
» ohl , als auch insbesondere dem Publrco j » Vorbeugung vieler Streitigkeiten - daran
6hr gelegenist , daß die Matrimonial - Bücher aufrecht erhalten werden ; so werden « sie
und jede Interessenten , sowohl majorenne als auch minderjährige Personen , weiche eine
oder mehrere Läger - oder Kirchenstellen , cs sey durch Kauf , Lausch , Schenkung , Erb-
schafft , Vergleich oder auf eine sonstige Art irmd Weise inZnkunftzum privative » Eigenthum
an sich erhalte» , oder seit der Aufrichtung der jetzigen Patt imouisl - Bücher bereits eigen-
rhümlich überkommen haben sollten , diese aber in den im HochfürM. Csnsistorio befindü-
chcn Patrimsnia ! . Bücher» noch nicht umschreiben lassen , hiedurch ernstlich anMicse»
und befchiiaer, solche Kirchen - und Lagcrstellen innerhalb de » nächsten 12 Wochen ron
Zeit der ersten Publicarion dieses , respective die in Zukunft an sich zu bringende, vsn
Zeit der Acquifition an innerhalb 6 Wochen , bey dem Hochfürßl . Rach und Consisteriat-
Gecretair, vonHvnrichs, umschreiben zulasten , und sich daselbst mit ihi -en desfalis in
Händen habenden glaubwürdigen Dorumeuren , oder da solche fehlen möglen , mit de»
Personen selbst , auf deren Namen die Stehen sodanu resv . vorletzt stehen , a » jeden Sonn¬
abend des Vormittags um ic> Uhr zu melden, und der Umschreibung dem Befinden nach,
daselbst zu gewärtigen . Bey Strafe , daß diejenigen, weiche sich i» der vorgeschricbeven
Frist , aus die angegebene Art, nicht gemeldet haben , ihrer Kirchen- und Lägerstekett
für verlustig erklär« , und solche der Kirche oder den Armen jedes Ortes , so wie eia
Hochsürsti. Copsistorium dieses am zuträglichsten halte« wird , sogleich verfallen und ge-
schenket werden sollen Wornach sich also rin jeder zu achten , und für Schaden zu hä¬
ren hat. Sign . Jever , am Uten Nsvemb . 1782.

(L . 8 .) Aus Hochfürstl. Cossistori» Hieselbst.

Z Da das unter Directiorr des Herrn Kriegesrath Schnedermann Hieselbst ets-
hlirte Waarenlager, bestehrud in akerhand Sorten Lacken und andern Mannfacturrnans
König! . Preußischen Fabriquen , dem Kavfmann Caspar Hinrich Rtngins übertragen wer-

- / '
, den
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Am , so macht derselbe solches emenr respt . handelnden Pnblico bekannt , als welches »m
Stund ar - mit sehr preiswürdjger Waare anfr prompteste bcy demselben nach Beirebe»
kann beownec werde«. Emden , den 16, Decemb. 1782.

6 Unter der Hand ist zu verkaufen, eine neue ganz complete Ocs Roßmühl
mit aller« Züochör auf den Abbruch. Nähere Nachricht hiessn giebk der Mäkler Ioham
Hennch von Lingrn.

Breme « , Sen - Zstcu November 1782.

7 Von wegen Bürgermeister und Rath der Stadt Emden , wird hiedurch em

zcder gewarmet, mit den Eheleuten Zecke I . Krey und Feutje Stevens , ohne Vorwissen
der denselben wegen ihrer üblen Wirrhschaft zugeordneken Curatorrn , des Bäckers Heye
Vock lmann , und Strumpfwirkers Peter R . de Buur , keine Handlung oder Contratte

zu Messen , immaffen solche für unverbindlich gehalten werden sollen. So wie auch dw

Debitores gedachter Ehrsente benachrichtigetwerden , nichts au sie , sondern an benannte
Curatorrs , bey Strafe doppelter Bezahlung , zu entrichten. ^

Signal . Embä m Curia , den i rren Decemb r ^ 82-

Jussu Senatus . P . E . Adaim , Secret.

8 Schiffer vffe Focken zu Oldersum ist Willens , ftin von ihm selbst ke---

ftchreirrs-Kl-ff « Sck -ff , groß 20 Rocken Lasten , slt »l- m . 8 Jahre , mit Zubehör , ans

der Hand zn veckanftn. KauflusitzLkönnen sich bcy ihm in 14 Lagen nreldcii.

9
' OreAecse <lie eco verffrcvcn Veerboor « er 2 «^ !. es Ircik epv

ul 270 IcTloestvor Aevonöew kecsr c>L ei-Acns anAecircevekr 18 , vr orcj vri -rnck-

Hic verrvAr ^ rulks ckcn Zcstee ^ 8iimmcrl )2AL Ziemen Ziemens esr Lmckeir

vF cken VovAst iVlulkcrr ror Dictum Lnrc « ^2Ln. telen kem ee»

Zcoil Douceur ^ osic ssl äe Aeckaarre l l̂vojee : ve ! b-closnck ^ orckeW.

10 Do » dern Abbruch des Wittimmder alten Schlosses , find pk . m . zoo Stück

Quadrat - Flinkenstewe, von iZ bis 2 Fuß , ungleichen eine Parthie Gran . oder Sark-

steine , zu verkaufen. Liebhaber köumn sich Key dem Maummißer , Johann Tiardes,

in Wlttmurrd melden.

ir Der Schiffer Frerich Frerichs auf der Friedrichs - Grude , wist sein Tjalck»

Schiff , groß 4 » Lasten Haber , mit Seilen , Anker uns Lauen gut vn sehen , ans der

Hand verkaufen. Bey Rickelf Cornelius ans Reuharrlinacr - Eyhl , wo das Schiff im

Haken lieget , köuncn Liebhaber sich vor Ansgang des Monats Januar . 17L5 . melden,

«nd sich näher darüber besprechen.

12 </r's br.'/rAS K'
sL/cttKe Osssit , O . iUsr -ebee , lüel -ine § o»mck« .

L? Leb»,>« a« , bc-, 4e^ «R 1Z 6c »e,^/ - «Gl
uacb
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' «.

I 'tti '/rco </e ?/ tkurw ^x/L » »' ^ « /7Ä/ ?r/ »F er
'
» e , 5cös/k « scö La « 7 o « r« OK / „ ^ vsr Ac/e-

^ rrKsöe » ,- 5s rvr> <i Kstmrr ösK,r « « r ^ e,» ttcö7 > ^a/k <i .' e k/ --ke72 --rcK« » «^ öe,err , «« 0 er«

<i »-rrre/ </er Fa » Le» s^/ö ^-kxr/rcöe « Oap/raO s « Aer/re/re» //? > wie üttc/e , -k/r/k -iie 5 « ^/e ^ rro»

loör 'a, tso«»/att öre I 'eK»'»a, -r« , /r. I a»^ e» o« « e» w/ >^ , « » -/ r/7 ite,

L» tiie/e >' W« e« t/ «7e^ ?reö» l«»A öe) -^
'e4s » vo7-be »a» ,c » Xl! .'/// .r/rc« er »srz/sKe ».

0 « -se« , ŝ« 147?« Oxse « l>e^ » 782 .

iz In der Cramerschen Buchhandlung in Aurich ist der Michaelis Meß - Catalo«

gus umsonst zu haben. Auch kan» man daselbst ein starkes Berzeichrriß von einigen kau«

senden kostbaren Werken für 4 Ggr . erhalten , wobei) zur Nachricht dienet , daß, west die

Eramersche Bücher . Niederlage in Aurich uunmchro weit über 2200 Rthlr . werkh ist , man

alle mögliche alte und neue Bücher , auch Musseajicn erhaltt » köuue ; Me aber zuwei¬

len ein Stück verlanget werden , so etwa vergriffen seyn möchte, so wird solches sogleich

verschriebenund bis Aurich alles postfrey geliefert. Dann werdenauch daselbst Neujahrs«

wünsche von allerhand Gattung so billig als irgendwo verkauft.
Aurich , den 20 , Dec . 1732 , Hoosi.

74 Es wird hiedmch dem Publico bekannt gemacht, daß Miktwrchs den 8le«

Januar i? 8 Z - in dem Gehölze Ihlow , topsorne Eichen, Eschen , Eller , unSetwasBü«

chen auf den Stamm , worunter Nutzholz, einige Erchcustämme, von 2 des 2 b und z

Kuß im Durchschnitt stark , und von ir bis 24 Fuß lang , ungleichen Z2 Faden Eichen

Brennholz , und ein Pr . abgekürzte Enden , öffentlich verkaufet werde» sollen. Liebha«

bere können an dem bemeldten Tage Morgens gegen y Uhr in dem Jagcrhaust zu Ihlow

srch einfiuden , die konditiones hören , und nach Gefallen kaufen.
Aurich , in dem König !. Forst - Amte ^ den 18 - Deeemv . » 782-

Grube.

7 ; Paul Geistes ,
'
u' der Riepe hat ciu braunroth zwcyjahrig Kuhbest aufgcbuu-

den , wem selbiges gchöret , der kann es gegen Erlegung der Futterkvsicn , wieder abhvlen.

» 5 In einer Apothrcke in Oldenburg, wird ein Lehrling von guten Estern ge¬

sucht , welcher um Neujahr oder doch vor Ostern antreten kann . Man beliebe sich die«

-sei wegen bey dM Herrn Donor Kelö in Oldenburg , oder bey . dem Kaufmann Arrsd

Lohst in Jever zu inelden , um das weitere zu vernehmen.

; 7 Es hat Jan Jacobs Bischer m Norden ein Schmackschiff, shngefähr Fo La¬

llen Haber groß, im Jahre 1778 neu erbauet , an d m Norder Siel stegend , aus der

Hand zu verkaufen. Dieses Schiff ist mit allen Geräthschasten wvhl versehen , als 4

-Ankers , L Tauen -, 1 Sapelrau , r Tros rc. 2 Jag .es , Z Kluyfocken , 2 Focken , 2

Ser,ls , i Befaan , 2Tovstyls , und alles was sonst zmn Schiffsgerüthschast Er « .

i 8 Eine Herrschaft hier -in der Stadt suchet um 'Ostern einen Bediente« ,

VW HW hauPffächlich erfstdrtt . wird , daß er treu , sty , die Aufwartung versteh
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Ach fttn zu Häuft hasse , und die Ärmlichkeit liebe ; wer obige QuaNättn besitzet «ud Sch»
, on Zeugnisse beibringen kan » , meide sich bey dem Bürger und Kaufmann , Jvh . Hicke»,
m der Kirchstraße zu Aulich , welcher ihm näheren Bescheid und daß er billigen Lohn und
gute Begegnung zu erwarten habe , errheilen wird.

ry Das Edict wider den Kinbermord snd Verheimlichung der Schwangerschaft,
ist an allen öffentlichenOettern und Wirthshänserndieses Amtes gehörig angeschlagen de«
^ nden , welches hiemit bekannt gemacht wird,

Ariedkbnrg im Amkgerichte, . den 24. Decemb . 1782.

20 ToleCvrrtS zrrSimonswsld, hat ei« rvthgrimt Kuheuter aufgeMttek , in
Zeykeu Ohren van unten mit einem Schnitt gemerkt, wem es zugeHöret kann sich hieselbA
öey demselben melden.

21 Am Amtgrrichte , m der Waage und in denen Wirthshäuscrndes Olkmann
Tiarcks , Johann Beckers Wittwr , Umme Pttcken und Gerd Ci '.ers hiesclbst / wie auch
m demn vornehmsten Krügen auf dem Lanke dieses Amts ist augcstellm r '. utersrichung zu«
folge , das König! . Edikt wider den Mord unehelicher Kinder . annych afsigirt befunden
worden , welches auf KKrigl. Allerhöchsten Befehl dem Public » hiemit bekannt gemacht
wird. Signatum Wittmimd im König!. Amkgerichte den 23 . Dersmber 1782.

22 Bey der Sagemühle zu Esens find folgende Stücke gut gesund eichen Holz zu
verkaufen ; rin Stück 3 ? Fuß lang , 26 Fuß grade und denn eine kleine Bugt an dem
Wüizeleude , zoazüAll kaut , cs ist gut zu einem Stendrr oder Achse , ein andres von
zc> Fuß lang , 24 Fuß grade KM Wurzelende , 30 a Ad Zoll kaut , und ist gut zu eiuer

Mühleu - Achse , rin diro rz Fuß lang , am Wmeleude 24 Zoll kant , ein dito 18 Fuß
km>g , am Wurzrlrnde 24 Zoll lang , auch verschiedene eichen Stücken von 12a rk ZoS
kant , erliche roc, Stück Krumhol ; , zum Echifba » von 4 , 6 , 8 , bis 12 Zoll kant
und von g bis k 2 Fuß lang, sodann auch alle Sorten von Rahmhvlz oder Fensterplatt«
Nvchhvltkn auch iper» Holz , wer hievon zu kaufen Lust hat , der kann sich bey dem Sa-
semsller Mcnffe Iaucken bey Esens melden und nach Gefallen arcsrdmn.

rz Flkier rvr kstoröeo an cle §7 ! lyAcl ccn anKenl ^ ic 1 )a !k - 8cluP
van 20 rnr22l .aiben Arsor , der Lclu'

p is Z Isaren ou «i es ganr
in 6cn uir Ze kffsnä ckovr Ion Ltzlzerrs oir ete kecclre ! re vcrkoo»

xen , vienz 6aa6i «A ftvr is, cke kan 6K 5cfti'bper 1'ieslLnKea wkkstor,icL
« clclcn , e« r>L>äorKcricl . k ca Sonciire wüer » ftcr Hclux ^ 8 oa üea Kc^raor»
vei lrcruvAk,

24 Ein junger geschickter Glaser . Gesell von 7 7 Jahren , suchet auf anffekende«
» Kern Condition . Nähere Nachricht ertheilt der Kaufmann3 . U. Meppen in Nesse,

25
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2Z Es find noch einige wenige Exemplare des schönen Abrisses von Gibraltar,
mit der Bcjchreibung zu , 4 ggr. imgleichen eine artige Abbildung der fchwimmenden Bat«
Mieu , Eanonen - und Bombardier- Barquen , »0« Berger , für 4 ggr . bcy mir zu haben.

Anrich, Rothhanftn.

Lotterie - Sachen.
Damir ansser der klaffen- Lotterie , auch die sehr profitable Zahlen « Lotterie

zu Berlin anvemauet worden , worin alle willkührliche Sätze bcy mir geschehen tön«
ncn,' so recommandire ich mich gehorsamst. Plane sind gratis zu haben , und können znr
z . bsten Ziehung die Liebhaber dieser Lotterie mit Loosen nach Belieben aufgcwartrt wer«
den , wovon die Einnahme den6ten Januar 1783 . geschloffen wird.

Asaria Abrah. Bargrrburk

(Hiezu eine Beylage.)

Avertissement.
Dem Publico bleibt zwar »ach wie vor frey , grob Wild auswärts hin per Post

Kr versruden, um mdessen alle Jagd « Contraventionrn , welche dadurch begünstig « wer«
den , zu erschweren , ist die Verfügung getroffen , daß von Seiten der Könizl . Postamt«
kein Wild angenommen werden soll , ausser wann an solchem unser Forstamts- Sieg»
Jehängt befunden wird , wornach ein jeder sich zu achten hat.

Signatum Anrich , den 18 . Deeember 1782.
König !. Preußl. Hst -Fr. Krieges - und Domainen. Cammer.



Beylage
zu dem

Jiuelltgenzblatte
ZZ.

Edt ( t
g e ge«

die Mißbräuche
der

überhand genommenen

Chef chetd u n ge n.
Vs vico Berlin , den l/ . November l 78L »

'

, Zr Fridrich, von Gottes Gnaden , König von Preußen re. rc. rc^
Thun kund und sögen hiedurch zu wissen : Wie Wir Höchstselbst mißfällig be«.

Werkt haben , daß in verschied »?» Unsrer Provinzen die Ehescheidungen, und deshalb ent«
stehende Prozesse sehr überhand nehmen,' und daß selbst einige Gericht« , aus Misvcrstaud
<E ästjuweikerAusdehnung der bisher ergangnen Arrordnunzen, in JulaWig solcher

Pr«.
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Prozesse und in Trennung gültiger Ehen , nicht allemal mit einer der Wichtigkeit der Sa¬
che ge,näßen Vorsicht und Ueberlegung zu Werke gehen. Da nun aber durch eine solche
übertriebne Leichtigkeit bey den Ehescheidungen der öffentliche Wohlstand beleidigt ; die
Zügellosigkeit der Sitten , und der Hang der Gemüthcr zur ungeschcnten Verletzung der
Heiligsten Verist,iduegen bestärkt; dadurch aus Vereinen Seite die Schließung mancher un-
schicklichen m,d unüberlegten Ehen veranlaßt , aus der andern aber auch , wegen des An¬
stoßes , den eine zw .yte Hcyrathgeschiedener Personen gemeiniglichfindet , und wegender
Besorgnisse, womit die blnzuvcrläßigkeitso vielerEhebündntssc bedenkliche Gcmüthernoch-
rvendig erfüllen muß -» die dem Staat so nachtheilige Ehelosigkeit noch mehr befördert; dem
zur häuslichen Glückseligkeit so nöthigen gegenseitigen Bestreben der Eheleute , sich in ein-
ander zu schicken , und allen Anlaß zum Mißvergnügen und Widerwillen sorgfältig zu »er-
meyden , die mächtigste Triebfeder genommen; den schädliche» Eindrückender Verführung
frever Zugang eröffnet ; solchergestalt die innere Ruhe und Ordnung der Familien ge-
stöhrt ; vornehmlich aber den aus wichen Chen erzeugten Kindern , wegen des in dem Ge-
msichern der geschiedenen Ekern gegen sie nur allzuleichtentstehenden Kalkst,ns und Abnei¬
gung , sowohl durch Vernachlässigung ihrer Erziehung , als durch Eulsremdung und Zer¬
splitterung des Vermögens , der gröste Nschtheil zugcsügt wird:

So haben Wir aus landesväterlicher Huld und Vorsorge für das allgemeine
Beste des Staats , und de»' Privat - Wohlstand Unsrer getreuen llnte rhanen beschloss»,
diesen Mlßb änchcn durch gegenwärtiger Edict i» steuren, und gewisse Regeln sesizusktzen,
«ach welchen von nun au in Ehescheiduugssachcn verfahren werden soll.

Wir wollen daher und verordnen hiedurch, daß
I . Eh 'scheidungen nicht anders , als aus sehr erheblichen Ursachen Melassen ; dabey
H . Von Seiten der Gerichte mit grösser Vorsicht und Behutsamkeit verfahren , und

zur Wiederhirßelluug des guten Vernehmens , unter den in Zwietracht gerg»
thenen Ehegatten . alle ersinnliche Müde angewendet ; dahingegen

IN. Wenn diese Bemühungen fruchlks , und di . fiachrheilwen Folgen der gezwung¬
nen Fortsetzungeiner solchen unverträglichen Eh > klar wäe . n , aus deren Tren¬
nung zwar erkannt , dabey aber .

IV. Für die Erziehung der vorhandenen « iader , und die Erhaltung des ihm» von
den geschieduen Eltern deremst Mummende « Vermögens , mit der grösst! Auf¬
merksamkeitgesorgt werden solle.

Damit nun aber auch ein jeder, und vornehmlich die Jnstitz - Cokegis. und Ge¬
richte , von dieser Unsrer vorstehend im Allgemeine!- declarirken Jntentwn desto vollständi¬
ger unterrichtet , und Wir von deren genauen Beobachtung zuverläßig versichert seyn kön¬
nen, haben Wir darüber annoch folgende nähere Bestimmungen bcyzufügensür gutbefunden.

tz. r . Soviel zu 'örderst diejenigen Ehen betrist , welche wegenallzunaherVer¬
wandschaft, wegen vo ^gefallren Zwanges , wegen ermangelnder Einnsilltgung der Elter«,
oder d r an ihre Stelle tretenden Personen , oder aus andern Gründen , von Anfang an
für null und -sichtig zu achten sind ; so soll es deshalb, vorder Hand , und bis zur Publica«
tion des allgemeinenGesetzbuchs , beyden bisherigen Verordnunsen sein Bewende» haben.

Z . r . Dahingegen solle» Ehen , die an und für sich gültig sind , hauptsächlich
«ur wegendes von einem «der dem andern Theile begangenen Ehebruchsgetrennet w««-
den könne« .

§. 3»



h. Z . Einem solche» Ehebruch
'
soll jedoch gleich geachtet Weeden , wenn ei»

Ehegatte Mil einer andern Person in einem unerlaubten Umgang dergestalt betroffenworden?
daß daraus die dringende Vermnthuvg einer würkiichen Verletzung der ehelichen Treue
entstehet.

tz . 4 . Bloßer Verdacht also , der etwa nur aus Argwohn und Eifersuchtdes
andern Thcils entspringt , und durch dergleichen dringende Vermuthm,gen nicht unterstützt
wird , soll zur Trennung der Ehe keinesweges hinreichend seyn ; sondern die Gerichtemüs¬
sen , wenn Beschwerden dieser Art bey ihnen einkommen, das aufgebrachte Gemüth des
argwöhnischenEhegatten durch dernünftige Vorstellungen zu beruhigen suchen ; wen» sich
aber ein scheinbarer Anlaß des Verdachts findet, dem beschuldigten Theile den fernern Um¬
gang mit denjenigen Personen , deren Vertraulichkeit mit ihm zu dem entstandnenMisver-
gnügeu Gelegenheit gegeben hat , gerichtlich untersagen; einen solchen dem klagenden Theile
etwa verdächtig gewordenen Dienstbothen aus dem Hause und Dienste fortschaffen ; sol-
chemnach durch dergleichen und andre schickliche Vermittelungen , allenfalls mit Zuziehung
der nächsten Verwandtenvon beyden Theileu , die Eintracht und Ruhe der Gemüther
wieder Herzustellen bedacht seyn.

h. 5 Wenn jedoch der beschuldigte Theil, dieses gerichtlichen Verboths und
Warnung ohnerachtet, durch Fortsetzung der vorigen Lebensart und vertraulichen Umgangs
mit solchen Personen , dem ander» Ehegatten zu neuen Klagen Anlaß gäbe, und also der
blosse Verdacht in eine dringende Vermuthung des ehebrecherischen Umgangs übergienge»

'
so soll alsdenn der Ehescheidung- - Prozeß zugelussen , und die Ehe selbst , bewandren Um«
ständen nach , wenn der angcklagte Thei ! , seine Unschuld nicht vollkommen ausweiseokann,
getrennt werden.

§ . 6. Ein zwcyter erheblicherGrund der Ehescheidung soll seyn , wenn em
Ehegatte den andern , ohne dessen Einwilligung , und ohne rechtmässigen Grund der Ent¬
fernung verläßt ; und entweder aus dem Lande geht , oder seinen Aufenthalt über Jahr
und Tag , dergestalt verheimlicht, daß solcher , aller angewandten Mähe ohnerachtet,
nicht ausgeforschtwerden kann.

§ . 7« Ist der Aufenthalt des entwichenen Theiles innerhalb Landes bekannt
so füll derselbe , wenn es die Frau wäre , zu ihrem Manne zurück zu kehren, und dieEhe
mit ihm zu continuiren genöthiget; der Ehemann aber , welcher die Frau verlassen hat,
soll , nach Bewandtniß der Umstände , entweder ebenfalls znr Rückkehr, oder zur Anneh-
mung der ihm folgenden Ehefrau, angehaltcn werden.

h . 8 . Wenn jedoch alle richterliche Befehle und Verfügungen fruchtlos sind,
die cnlwichne Ehefrau zur Rückkehr , oder den Mann zur Annahme der von ihm verlaß-
neu Ehegattin zu vermögen; oder wenn ei» solcher Ehegatte sich der Entweichung von dem
andern zum zweyten male schuldig macht , so soll dieses einer Wiche» Verlassung gleich
geachtet werden.

h . y . Wen » eine Ehefrau , wegen erheblicher Ursachen zur Scheidung , sich
von ihrem Manne zu entfernen genöthiget glaubt ; so imß sie solches , nebst ihren Grün¬
den dazu , sofort anzeigen ; auch richterliche Untersuchung und Verfügung darüber grwär-
tigeluanwie fern ihr bis zum Aufträge des arrzustellrndkN .SchkiduWs - Prozesses, von
d»n Manne getrennt zu leben , -erstattet werden könne- § . rs.
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h. w . Eine gänzliche , beharrliche, und mutwillige Versagung der ehrkiches
Pflicht , wird der häßlichen Veriassung gleich geachttt. EeÄiehr aber die Weigeruu,
»or zuweilen , oder wird Ke durch Krankheit , oder ein « ährend der Ehe eutstandues Um-
»ermSge» verursacht; so ist solches kein hinlänglicher G . und zur Ehescheidung.

H.H . Wegen eines aus erheb! che » Gründen enlstgndnea «nversöhallchek
lHasseS , kann eine Ehe rechtmäßiger Weise getrennt werden.

H. 12 . Als erhebliche Gründe eines solchen HaffeS sollen aber nur gelten:
Wenn ein Thens dem andern nach dem Lekeff gekrachter , oder solche Thärlichkutcn , wer«
aus ein dergleichen Vorsatz vermutet werden muß , an fM , verübt hat ; wenn einer den
andern solcher Verbrechen , woran ! der Verlust ' des Lebens , oder der bürgerlichen Ehre
gesetzt ist , fälschlich auklsgt ; wenn unter Ehegatten von Mittlern odekhöhcrn Staude , ei¬

ner den andern , ohne gegebne dringende, D ranlassung , und nicht etwa einmal in auffah¬
render Hitze u " d Übereilung , mit groben Scheltwörter , oder gar Tätlichkeiten behan¬
delt ; We m cm Ehegatte , wegen begangner Verbrechen , mit einer infamirenden Strafe,
oder doch mehr als einjähriger Acstnügs oder ZuchlAausarbeit , durch Urte ! und Recht be¬

legt , oder ans d m Laude g schafft wird ; wenn er schon vor eingeschritkner Ehe mit einem

geheimen Eckel und Abscheu ei legenden , oder dir Erfüllung aller Zwicke des Ehestandes
gänz ? ch hindernden Gebrechen behaftet gewesen ; oder wenn er sich dergleichen G brechen,
während der Ehe , vyrffhlich oder durch grobes Verschulden zugezogcn hak ; , mgleichcn,
wenn ein Ehegatte gegen den andern eine so unvertzagüche Gemütsart , Zanksucht und

Doshett dergestalt beweiset , daß dadurch der unschuldige Theil , zumalen bey einer schwa¬
chen und enipfindlichc» Leibes - oderGemüthsbcschi . ffenheik , in der Länge , durchGramund
Kummer , Leben und Gesundheit zu verlieren Gefahr läuft.

h. iz . Bloße Zäukereyeu also, oder auch Thätlichkeitcn, die unter gemeinen
Leuten nur em oder andresma ! Vorfällen , selbst wenn letztere das Maas einer erlaubten
Züchtigung in etwas zu überschreitenscheinen , wofern solche nur nicht mit wirklicher - Ge¬

fährdung des Lebens oder der Gesundheit vecknüßst gewesen , ff lim zur Trennung des Ehe- ,
tandes nicht hinreichend ftyn . Der Richter aber soll in dergleichenZällen die Ursach und

Veranlassung der vorfallendey Zwistigkeiten möglichst au« dem Wege zu räumen suchen;
« ndsolche Maaß ' cgein ?estsetzen , damit der schuldige Theil dmch vernünftige ' Zureden,
ernstliche Warnungen , auch wohl zweckmäßige Strafen , zw seiner Pflicht und besserer
Verträglichkeit zurück geführt werde.

h . 14 . Eben so wenig sollen der Vorwurf einer schlechten unordentlichen
Wirtschaft ; der Neigung zum Trunk , oder zur Verschwendung; .ydeshie vorgebliche Der«

ffgung des Unterhalts , ohne Unterstützungandrer Grunde , für gültige Ursachen her Schei¬

dung angesehen werde» ; , so !des n .die Gerichte müssen r - solchen Fällen dafür sorgen , daß
der zum lied . rlichen Leben geneigte Ehegatte durch ernstliche Vorstellungen und dienstune

Zwangsmittel gebessert ; dem Schuidenmachen und der Verschwendung durch Zweckmäßige
Vorkehrungen , und all - ufalls durch öffentliche ProdigalitätS - Ecklärung , Gränzen gefetzt;

auch der Beschwrde über versagte »! auskömmliche» Uüterhalt , durch den Umständen au«

- emessne , allenfalls mit Zuzi - H ma der nächsten Verwandten oder unmittelbare Vorgesetz¬

ten , zu treffende Wirtschafts- Einrichtungen , abgeholfr» werde.
r . 15.



h. IZ . Wenn jedoch die in den Fällen des h. lZ . 14 . getrosnen Vorkehrungen,
M Besserung des schuldigen Ehegatten , srirchklos sind ; und derselbe m seinen Ausschwci-
jungen uav Vergehungen , beharrlich fortfahrr ; so soll der unschuldige Theil zur förmlichen
Mage zugeiaffen werden ; und der Richter soll , wenn er bey pfiichkmäßigerPrüfung der ob«
wülteoden

'
Umsiände, und der zur Vesserung .des CchüIdlgen bereits gemachtenVersuche fin¬

det , daß die Fortsetzung der Ehe keine andre , als traurige Folgen für den unschuldigen Theil
haben können ein dergleichen unglückliches Ehebänönlß durch Urtel und Recht aufhcbcm

§ . 16. Krankheiten , und selbst eine während der Ehe , ohne Verschulde»
entstandene Impotenz, find kein rechtmäßiger Grund zur Ehescheidung . Doch soll , wcu»
ein Ehegatte in eine Naserry gefallen ist , die überein Jahr , ohne wahrscheinliche Hoff¬
nung zur Besserung sorldauert , und der andere Theil solche Umständenachweiset , die ihm,
jur Abwendung des Ruins seiner Nahrung oder Gewerbes , eine anderweitige Verhcyra«
thugg « ochwenAg machen , aus die Ehescheidung , allemällS mit Vorbehalt der Alimente
sül de« veron -stückten Ehegatten , wenn desselben eignes Vermögen dazu nicht hinreicht,
erkannt werden können.

h , 17. Auf den Grnnh einer bloßen aegenseliigen Emwilligwig , i« so fern
fö

'öie nicht durch andre erhebliche Ursachen unterstütztwird , soll keine Ehe getrennt werden;
es wäre denn , daß dergleichen Personen , mehrere Jahre hindurch, in eurer On ; kinder-
kvstur Ehe gelebt Hutten ; und der Richter zuverlässig versichert seyn kömike , daß die Schei^
düng von beyden Selten , nicht aus bloßem Leichtsinn und Uebereilung , oder durch heimli¬
chen Zwang , sondern aus vollkomme » sreyem Willen , und nach recht Ucberlegung ge-
sucht werde. - ^

h . 18. Wen » nun kemaud auf die Ehescheidungzu klagen sich bewogen stades
so muß er sich zuerst bey dkr ordentlichen Obrigkeit , weicher er für seine Person uukerwor-
ses ist , meiden , und derselben sein Vorhaben eröffnen.

' *
Ist diese Obrigkeit ein Landes Justitz - Collegium, so muß die erste Anmeldung

Hey dem Chef deff ibrn geschehen ; welcher zur we n rn Verhandlung einen Commissariuiv
ernennen , und dazu , so viel als möglich , eine solche Person , in oder auch außer dem Col«
legio , in der Nachbarschaft , oder unter den gemeinschaftlichen Freunden bcydcr Eheleute,
LUssuchen muß , v .-n deren Vermittelung sich , wegen ihrer bekanntem Gabe , Versöhnun¬
gen zu stiften , oder wegen des von den Par kheyen in sie gksctz ' rn Vertrauens , oder wegen
»Mer speuelleu Lerhältnisse , ein guter Erfolg am wahrscheinlichsten hoffen läßt.

h i y - Der Richter oder Commissarius muß die klagende Parthey über die
Gründe der gesuchten Scheidung vorläufig befragen , und wen» er solche gleich beym er sie«
Anblick erheblich findet, dieselbe zur vernünftigen «ud ftledlichen Fortsetzung der Ehe
«achdrüülrch aümaPwn.

Z . 22. Besteht aber der klagende Theil auf seinem Vorsatz , so muß der Rich¬
ter , mit Zuziehung des gewöhnlichen Seelsorgers , oder eines andern Predigers, auch
»ach Befi - den , d r Elter» oder nächsten Freunde , die Sübne unter beyden Eheleuten
alles Ernstes versuchen , sie wieder amzusöhnen, «nd das gute Vernehmen unter ihnen
hrrzustellen bemüht seyn.

2 k«
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§ . 21 . Dabcymnßer , doch ohne sich auf eine förmliche Prozeß - Instruktion
riuzulassen, Leu wahren Grund der entstandenen M :ßhe !! igkcitrn ;u erforschen suchen; und
solchen durch zweckmäßige Reinoußrakloucn und Vermahnungen , allenfalls aber auch durch
Anwendung des Obrigkeitliche!! Amtes , nach den VorschriftenZ . 4 . iz er 14 , aus dem
Wege zu räumen sich angelegen sehn lassen.

§ . 22 . Wenn er bey dieser Gelegenheit wahrnimmt , daß Lenke da sind , wel«
che durch Verhetzung, Zwischrnträgereycn, oder andre unerlaubte Kunstgriffe , die Ge«
mniha- der Eheleute gegen einandtr aufbringen ; so muß er nicht nur den fernern Einwür«
fangen solcher Ehestörer nachdrückliche Schranken setzen ; sondern auch dieselben der com«
petenten Instanz , zur ferner« siscalischen Untersuchung »nd empfindlichen Ahndung , mit
proportionirlirhen Geld - oder Leibesstrafen , gehörig anzeigen.

§ . 23 - Ist der Versuch der Sühne fruchtlos , so muß alsdenn dem klagende»
Lheile frey gelassen werden, seine Klagechbepchem in Eheschelduiigŝ Sachen competentcn
Gerichte , förmlich anzubllugen. Er niuß aber in diesem Fall , der Richter oder Com«

.miss-mus , welcher die Sühne versucht hak , diesem Ehegericht , von dem was bey ihm bis
dahin verhandelt worden, Anzeige mache » ; uud dttse Anzeige dem klagenden Theile zur
sleberbrjngung einhändigen.

§ . 24 . Zu gleicher Zeit muß er auch von Amts wegen dafür sorgen , oder
wenn er zn Ls» Sühns - Versuche bloß Commissi !! ins gewesen , gehörigen Orts dahin a«-

^ tragen , daß den eMa vorhardnrn Kindern cinCurator bestellt werde; der nicht nur in dem
Prvceß , dis Rechte und bas Interesse derselben wahrnehmcn , sondern auch , während der
Zeit , auf ihren Unterhalt und Eiziehusq Acht haben ; und der etwa besorgüchen Durch«
hringung oder Verdunkelung des Vermögens der Eltern , vorzubeugen bedacht seyn muß.

§ . 25 . Weun nun der auf die Scheidung provocireude Theil , sich bey dem
eomxctenten Eheaencht meldet ; so muß dieses , nach dem zugleich überqebnen Berichte des
vorigen Richters oder Commissarii , das Verfahren desselben , bey dem Versuch derSüh«
m , sorgfältig prüfen ; »nd wenn dabev nicht die gehörige Mühe angewendet, oder etwas
so zur Hebung der entstandenen Zwietracht bienen , und die Fottsebung der Ehe befördern
können , vcrabDmt worden , die Nachholung desselben für alle » Dingen verfügen.

§ . 26. Findet sich aus sokhanem Berichte , und aus der Anmeldung der Klage,
daß es an einer rechtmäßigen Ursach zur Scheidung vffenbahr ermangle ; so muß der an«
maßliche Kläger , gleich jedem andern , der sich ohne allen rechli chen Grund zum Klage»
angiebt , durch ein Dekret ab , und zur vernünftigen Fortsetzung der Ehe , nachdrücklich
angewiesenwerden.

K . 27 . Ist hingegen ein scheinbarerGmnd zur Scheidung vorhanden , so ist

zur wettern Instruktion der Sache ldas erforderliche, nach den Vorschriften der Prozeß-
Ordnung, zu verfügen.

H . 28 - Bey dieser Instruktion muß zwar , fv wie in jedem andern Prozesse,
die Sühne rwchmahls ernstlich versucht werden ; -och ist dis andrnvntige Zuziehung eines

Geistlichen , inder Regel nichterforderlich.

>, 29»
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§ . Ly . Der den Kindern bestellte Curatur aber muß dabey allemal zugezogm
werden , damit er den Richter in seinen Bemüdungen zum Vergleich unterstützen ; bey Un¬
tersuchung der Ursache » des Ehescheidungs- Gesuchs , die Rechte und das Interesse der
Kinder wahrnehiuen ; und wenn die Trennung würklich ersannt werden Me , wegen deren
Unterhalt und Erziehung , auch richtiger Ausmittekuug des ihnen etwazukoimnende« Ver¬
mögens , die nölhigenMaaßregeln in Vorschlag brmgcn könne.

§ . zo . Nach g - schloffenet Instruktion , muß beg Abfassung des Urtels , genas
und reiflich erwogen weiden : ob auch eine rechtmäßige Echeidungs - Ursach vorhaede»,
und ob solche in k - So gehö , ig ausgemü telt sey . Ist die angegebne tiefe, -H der Ehescheidung
nicht hinlänglich nachgewi sen , so soll in derRegil , und wenn nicht gän; brsondre Um¬

stände vorwalten , eher aus Sen Remigungs - als aus den Ertüllungs - Eyd , sesproche»
werde» .

§ . 31 . Hat sich bey der Untersuchunggesunden , daß beyde Thelentc einander
durch ihr Betragen zu gegründeten Beschwerden Anlaß gegeben ; so soll die C .Mpe » fmon>
zwarnichtin Ansehung der etwa mir cintretendrn öffentlichen Eenngchuung , wohlab .r
Unter ihnen selbst, , und in Rücksicht der einseitig nachgesuchten Scheidung , statt finden.

§ . g2 . Hiervon ist der einzige Fall auszunehmen , wenn die beklagte Fra»
sich des Ehebruchs schuldig oder äußerst verdächtig gemacht hat , und Kinder vorhanden
sind,, die Ms solchem Ehebruch hätten erzeugt werde,, können ; maaßen alsdenn , ausAn»
LnnM des Maittics , die Scheidung erkannt werden svö , wenn gleich derselbe sich ähnli¬

cher D ^ gchMgen schuldig geurachk hätte . Doch svt! übngens die ge .cnwärrigeBestimmung,
des während der Ehe erzeugte, ! Kindern , an der rechtlichen M rmuthung ihrer legitime»
Geburt , in alle Wege uaschädstch feyn.

§ . zz . Wen » rechtmäßige und hinlänglich ausgemittekte Gründe derSchei-
düng vorhandelt sind so soll aul dee Eitewand einer durch Vollziehung des Beyschlass er«

folgten stillschweigenden Nunißio » nicht geachtet werden.

§ . 34 Wenn die Scheidung nicht au» den § 2 . z . 6 und rr akigesührten,
sondern au ? andern minder wichtigen, besonder » den § 4. 5 . ig . »4 . 15 verkommende»

Ursachen gesucht wird ; nnd der Richter dev d r Iosirukion gesunden hat , daß noch nicht
alle Hoffnung zu - Aussöhnung verloren sey ; dir Curator auch , wegen des Mit einrreteude»

Interesse d r .linder daraus auträgt ; so soll das Erkennkniß. nach bewandtc» UnMndell,
am eine gewisse Zeit , jed ch niemals über ein Jahr , vom Tage der, i-c h . 9 . nachgegebe-
ne» Separation , oder wenn dergleichen bisher nicht vorgewalttt , vom Instrucrions - Le»

»rin angerechnet, ausgesetzt , und de» Eheleutcu gestattet werbüt , daß sie diese Zeit hin¬
durch von einander getrennt leben mögen.

h . z ; . Es muß jedoch alsdenn durch eine vorläufige Resolution ßesii'mmt wer¬
den : wie es inzwischen mit dem der separirtcn Ehegattin zu reichendenUnterhalt , mit Ver¬

pflegung und Erziehung der Kinder , astrnfa8s auch nttt emstwelligee Lortsiroation des Der-
»nögms , gehalten werden soöe

§. z6 . Nach Ablauf der bestimmten Friß steht besitzen Theile» frey, die
PMkgtio« des Erkenntnisses zu suche «.

K. 37-
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h. Z7. Sobald dies geschieht , muß das Gericht einen nachmaligen Versuch
dex Sühne veranlasse » , und wenn auch dieser fruchtlos wäre , das Erkenntlich ohne wer«
kern Aufenthalt publnireu.

h. z8 - Wenn jedoch der klagende Thcil bey dieser Sühnshandlungneue Schei»
dungs » Ursachen , dir in der Zwischenzeit entweder entstanden, oder erst zu snuer Wissen»
schüft gelangt sind , ansührt ; und das Gericht finde : die Sache , durch die vvrigeJnstru-
ction, zur Trennung derEhe noch nicht hinlänglich qualißntt ; io muß , um die .Werricl-
fältigung der Prozesse zu vermeiden, der angegebene neue Grund förderfamst noch unter¬
sucht , und darüber zugleich mit erkannt werden.

h . Z9- Wenn »ach Ablauf der Frist keiner von beydc » Thcilen sich meldet,
st muß die ordentlicheObrigkeit von Aimswcgen darauf sehen , daß die nur einstweilen zu-
geiasseur Separation nicht wMhrüch verlängert , und dadurch zu öffuitiichem Lcrgermß
Anlaß gegeben werde.

h. 4<-r . Wenn aus Trennung der Ehe durch Urtel nud Recht erkannt wird, ' st
kewArkt solches eine gänzliche Aufhebung des Ehebaudes , in Ansehung beyder Theile,' und
es muß dem Gewissen eines jeden von ihnen überlassen werden : ob und in welcher Macße
er , «ach den Lehrsätzen seiner Religion , von dieser gänzlichen Trennung, durch Vollzir«
tznng einer andern Heyrath, Gebrauch machen könne und dürfe.

h. 4 » . Sobald die Scheidung nicht etwa bloß in dem Fa« des 17. auf de«
Grund gegenseitigerBewilligung , sondern ans einer in dem moralische « Verhalten des be¬
klagten Thciles beruhenden Ursach gesucht wird , so muß die Instruction des Prozesses,
und also auch das Erkenntmß , mit darauf gerichtet werden : welchem von beyben Ehegat.
ten das Uebergewichtder Schuld , an der nothwendig gewordenen Scheidung , zur Last
falle ; weil davon die wichtigsten Folgen , bey der Auseinaudersetzung des Vermögens , de»
Straft« der Ehescheidung, und der Erziehung und Versorgung der Kinder abhangen. . :

h . 42 - Ist der Ehemann der schuldige Thei ! , so soll derselbe der geschiednr«
Ehefrau alles dasjenige heraus geben , was he bey oder nach der Derhei -rathuna eingr»
bracht hat , wenn auch solches zur Zeit der Scheidung nicht mehr in »arur » vorhanden
wäre . Davon ist alleiu der Fall auszunehmen , wenn ^mmcbi ' un oder Süzitaiieli , wei¬
che zu dem Eingebrachten gchöreu, irr stehender Ehe , ohne die geringsteSchuld des Man¬
nes , durch eine» bloßen Zufall oder sonst , ganz oder zum Lheil verlvhreu worden.

§ . 43 Dagegen müssen die nicht mehr in Lnur-, vorhmdnen Effekten, nach
-eni Attthe , welchen sie zur Zeit der Einbringung gehabt haben , vergütet werde « .

§ . 44 > Die Morgengabe wird , selbst in dem Falle , wenn sie nur verspreche«
worden , dem Eingebrachten gleich gesetzt.

tz . 45 - Von dem solchergestalt der Frauen zu restituirenden Vermögen , werbe«
weder des-Maniies eigne , noch auch die, während der Ehe gemeinschaftlich esntnshirte
Schulden abgerechnet; es wäre denn , daß letztere in die Güter der Ehefrau, oder sonst zu
dere« .alleinigen daurenden Nutzen verwendet worden ; . Wie denn. auch den Gläubiger»/
welche« das Vermögen der Frau ans irgend eine gültige Weise verhaftet O, dieses W
Recht , durch die Trensungder Che , nicht entzogen werde« kan» .

§ . 4.6.



§. 46. Wenn solchergestalt die unschuldige Ehefrau ihr eigenchüinlich s Ver-
mögen zurück genommen hat ; so kommt es ferner darauf an , ob Ehepakten unter den ge«
fchiednen Eheleuten vorhanden find , oder nicht.

§ . 47. Eristiren keine Ehepakten , so wird der unschuldigen Ehefrau, ausdem
i Vermögen des Mannes , worunter jedoch Lehne und Fideicommiffe nicht zu rechnen sind,
! nach Abzug seiner eignen , und der «ährend der Ehe gemeinschaftlich eoutrahirtea Schul-
j den , der vierte Theil zur Abfindung angewiesen.
! § . 48 . Sind Ehepakten vorhanden , söerhält fie zu ihrer Abfindung alles daS-
! jenige, was ihr darin » auf dem Fall , wenn fie den Ehemann überleben sollte , verschrie¬

ben worden . Doch steht ihr in diesem Falle die Wahl offen : ob sie , statt dieser Vor¬
theile , den vorgedachten vierten Theil nehme« wolle.

§ . 4§ . Hat unter den geschiednen Eheleuten Gemeinschaft der Gäter obge«
waltet ; oder würde dergleichen , nach den Statuten ober Provinzial - Gesetzen des OrlS,
durch den Tod des eine « Ehegatten , und die Declaration des überlebenden entstanden seyn;
so gebührt der unschuldigen Fra» die Wahl : ob sie das Ihrige in der Masse lassen , und
von dem gemeinschaftlichen Vermögen , nach Abzug sämtlicher Schulde » , die Hälfte for¬
dern ; oder ob fie ihr Eingebrachtes zurück , und von dem eigenthömlichenVermögen deck
ManneS, den obgedachten vierten Theil nehmen wolle.

§ . 50. Hat der schuldige Ehemann kein eigenthämliches Vermögen , wor<
«ns der Frauen eine hinlängliche Abfindung gereicht werden kann ; so steht der letzter» frey,
statt solcher Abfindung, Alimente nach Vrrhältniß des Standes , Gewerbes , Verdien¬
stes , oder sonstigen aus einem Lehn , Fidcicsinmiß re. folgenden Einkünfte ihres gewesene»
Ehemanns, bis zu ihrem Tode oder anderweitigen Verheyrathungzu fordern ; welche der

^ Richter «ach de« Umständen und der Billigkeit festsrtzen , und für deren sichre Anwrisun-
« öglichst sorgen muß.

§ . 5 r . Ist die Ehefrau der schuldige Theil , so verliert sie die Morgengabe
und aufferdem wird , wenn keine Ehepakte» vorhanden , der vierte Theil ihres grsammtenz
freyen Allodiak- Vermögens , ohne Unterschied : ob solches eingebracht worden »der nicht,
jedoch nach Abzug ihrer eigenen Schulde» , dem unschuldigen Ehrmanne , zur Abfindung
angewiesen.

§. 52 . Sind aber Ehepakten vorhanden , sogebührt dem unschuldigenEhe¬
mann die Wahl , zwischen demjenigen, was ihm darinn auf den Ueberlebungs- Fall ver¬
schrieben ist , und dem obgedachkm vierten Theile; auf eben die Art , wiesolcheH. 48 . der
uuschuloigen Ehefrau Vorbehaltenworden.

§ . 5Z . Dcy dieser Ansmittelnng des Vermögens der schuldigen Ehefrau,
. wird nur ans das , was aisdenn nvch würklich vorhanden ist , Rückßchtgenommen, nutz

solches , wen « rS in Grundstückenoder Effekte» Weht , nach dem zur Zeit der Ehescheidung
habenden Werthe geschätzt.

§ . 54. I « dem Fall einer vorwalkende» oder »ach dem Tvde zu erwarten
gewesenen Gemeinschaft der Güter , steht dem nnschnldigenEhemanne , eben die Wahl zu,
welche in dem gleiche» Falle, nach Maaßgabe §. 49. der FrMN gebühret.
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§ . LZ. Kann der unschuldige Ehemann , wegen Mer , Krankheit , oder an¬
drer Unglücksfälle, sich seinen Unterhalt nicht selbst verdienen; und ist das nach obigen De-

stlmmungeu ihm übrig bleibende Vermögen , ru feiner Ernährung nicht hinreichend ; so ist
die gejchiedene Frau schuldig , zu dieser seiner Alimentation , nach Maaßgabe ihres sonsti¬

ge« Vermögens oder Erwerbes , beyzutraqen; als welches brr Richter , nach den vor-
waltenden Umständen, der Billigkeit gemäß, bestimmen muß.

§ . 56 . Ist die schuldige Ehesrau , zur Zeit der Scheidung , dergleichen Bey«

tragznleistrn , nicht vermögend ; gelangt aber in der Folge , durch Erbschaft oder sonst , in

deßre Umstände; so kann der geschiedne Ehemann , auch alsdenn «och , die Aussetzung

proportisnirkicher Alimente für die Zukunft fordern.
§ . Z 7 . In beyden Fällen , es mag der Mann oder die Fran der schuldige

Theii sey« , verbleiben die Hochzeirspräscnte , und alle übrige, während der Ehr beyden

insammen gemachte Geschenke , dem unschuldigen Theile allein.

§. 58 . Die Brautgeschenke behalt der unschuldige Theii , und kann die seini-

gen, in so fern ße noch vorhanden , von dem Schuldigen zurück fordern.

§ . 59 . Die in stehender Ehe zwischen Eheleuten vorgefallneSchenkungen wer¬

den gültig , so weit sie dem unschuldigen Theile zum Nutzen gereichen ; sind aber null und

nichtig , wen» der Schuldige dabei) gewinnen würde.

§ . 60 . Sollte bey einer nach diesen -Viwfchristenerfolgeirdcn Auseinanderse¬

tzung , der schuldige Theii i» Umstände gcralhen , daß er weder von dem Ueberrestc seines

Vermögens , noch durch eignen Flcrß und Arbeit ernähi'rn könnte ; so muß ihm von dem«

jenigk» , was aus seinem Eigcnthum dem unschuldigen Theile zufalle , eine uethbürsiige

Lompeten; Vorbehalten, und das dazu erforderliche Capital , bis zu seinem Ableben , oder

bis er selbst in beßre Umstände kommt, und also die Competenz, wegsäüt, . sicher gestellt

werden.
§. 61 . Außer dorbefllmniter Abfindung des unschuldigen THeils , ist auch

auf die Verlorgung der bey der Scheidung am meiste« leidenden Kinder , in so fern der»

gleichen vorhanden sind , Rücksicht zu nehmen; allermaaßen dem Staate daran gelegen

ist , daß bey dem gewöhnlichen Kaltsin» , Gleichgültigkeit und Widerwillen grschiedner
Eltern gegen solche Kinder , das Beste derselben durch die Vergehungen des schuldigen

Theiles nicht leide ; vielmehr hnea aus dessen Vermögen wenigstens dasjenige conservitt

werde , was sic davon , wenn die Ehe durch seinen Tod getrennt worden wäre , nach

den Gesetzen zu fordern ein vollkommnes Recht gehabt hätten.

h . 62 . Es sol daher der schuldige Lhei ! den Kinder » , »on seinem , nach Ab¬

zug der kaMorum und der Abfindung des Unschuldigen , noch übrig bleibenden « gentbum-

liche« Vermögen , so viel auszufttzen und anzusetzen verbunden seyn , als ihr PsticWell be¬

tragen haben würde , wenn statt der durch seine Vergehungen nothwendig grwordNtn Schei¬

dung , sei« natürlicher Tod die Trennung der Ehe verursacht hätte .!

h. sz . Sollte sich ja .'der Fall ereigne« , daß key einer Ehescheidung, für

krins von beyden Theilen , rin merkliches Urbergrwicht der Schuld vorhanden wäre , son¬

dernbeyde gleich sehrzu denMishevigkeiteu , wodurch dieScheidungnothwendig gewor-
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btn , beygetrsgenhätten ; so fallt zwar die einemTheilc von dem andern zu leistende Abfindung:
hinweg , und jederTheil nimmt bloß sein eigenthümlichesVermögen , auch, bey voraewal-
teter kommuniou der Güter, die Hälfte de« gemeinschaftlichen Erwerbs zurück ; für die
Kinder aber muß alsdenn ihr Aussatz oder Legitim « , aus dem Vermöge» beyder schuldi¬
gen Eikern , ausgemittelt und angewiesen werden.

h . 64. I » den wenigen Fällen hingegen, wo die Scheidung ohne moralische
Verschuldung eines oder beyder Eltern erfolgt , fällt nicht nur die Abfindung unter de»
geschiedene» Eheleute« , sondern auch der Aussatz für die Kinder hinweg.

h . 65 . Der den Kindern nach §. 62 . 6z . angewiesene Aussatz wird ein wah¬
res Eigcnthvm derselben ; doch bleibt demjenigen, aus dessen Vermögen solcher geschehen
ist , der Nießbrauch und die fteye Administration auf Lebenslang ; und ist derselbe , außer
der den Kindern deshalb zukochmenden stillschweigenden Hypothek , zu einer besonbernCa»
tionsbestelluug nur in denjenigen Fallen schuldig , in welchen , nach Vorschrift der Ge¬
setze , vornemlich des RescriplS vom 15 . Januar 1765 . ein Vater das mütterliche oder
sonst in seinen Händen befindliche Vermögen der Kinder zu .

'versichern verbunden ist ; a!S
weshalb der Richter , nach Befund der Umstände, und der vvrgewalteteu Ursachen der
Scheidung , das erforderliche in dem Urtel mit festsetzrnmuß.

h . 66 . Wenn Mehrere Kinder sind , denen ein solcher Vermögensaussatz ge¬
macht worden , und eins oder das andre derselben stirbt vor den Ettern , ohne eheliche Lei¬
beserben .' so wächst sein Antheil den übrige« zu , und das Erbrecht der Eltern tritt nicht
eher rin , als bis sämmtliche aus der getrennten Ehe erzeugte Kinder , ohne rechtmäßige
Descendcnzverstorben find. Dahingegen solle » dergleichen Kinder über sothanen Vrrms-
gensastheil , solange , als derjenige , aus dessen«Vermögen der Aussatz geschehen , «och
am Leben ist , letztwillig zu disponiren nicht berechtigt seyn.

F. 67. Durch diesen vorläufigen Vermögens - Aussatz, yerde« die Kinderva»
der künftigen Succession der geschiedne » Eltern nicht ausgeschlossen ; und selbst derjenige
Theil , welcher ihnen diesen Ansatz gemachthat , kann unter dem Vorwand, daß sie be¬
reits abgefundeu waren , ihnen die «ach seinem Tode gebührende Legitimam «icht entziehe «.

§ . 68 . Concurriren sie mit Halbgcschwistern, und wollen an dem Nachlaß
Theil nehmen , so müssen sie das ihnen ansgesctzte Quantum conferire».

h. 69. Concurriren sie aber mit andern Miterbcn, als ihren Halbgeschwi¬
stern , so dürfen sie den , aus dem Vermögt » ! des Erblassers , bey der Scheidung auSgr-
setzten Antheil nicht conferire«. .

h. 70. Für die Ausmittelung des den Kindern, aus dem Vermögen einet
oder beyder Elter« , bey der Ehescheidungzu bestimmenden Aussatzes , muß der ihnen zu¬
geordnete Curator, sowohl während der Instruktion des Scheidungs - Prozesses, alsbey
der darauf folgenden Auseinandersetzung, pflichkmäßig sorgen ; auch in de» Fälle « des
6 ; . auf desselben würkliche Sicherstellung gehörig antrage».

§. 71 . Anlangend die Erziehung und Verpflegung der Kinder , so mußsoiche,
der Rege! nach , bey demUnschuldigenLheiie . aufKostendes schuldigen , geschehe«.
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§ . 72. Wennjedoch der Vater zwar der schuldige Therl , die Urfach der Schei¬
dung aber so beschaffen wäre , daß daraus eine gänzliche Verderbnisseines moralischenCha-
wakters «sch nicht gefolgert werden könnte .' so kann ihm , auf seine Kosten, die Erziehung
der Söhne gelaffen werden'

»
' die Töchter aber , find der für unschuldig erkannten Mutter,

sobald sie solches verlangt , auf Kosten des Vaters , zur Erziehung zu übergeben.

. 4. 7Z . Ist die Mutter der schuldige Thcil , so bleibt zwar dem Vater zunächst
die natürliche Verbindlichkeit, für die Erziehung der Kinder , auf seine Kosten zu sorgen.
Er ist aber berechtigt , diese Kosten von der schuldigen Mutter in so fern wieder zu fsrdero,
als solche »sn ihr aufgebracht werden können ; bey wessen Bestimmung also der Richter,
auf die Vermögens - Umstände derselben , und ob sie von dem Stand und Alter sey , sich
durch ihrer Hände Arbeit so viel , als zur Alimentation der Kinder « forderlich ist , zu er¬
werben , billige Rücksicht nehmen muß.

§ . 74> Ist keines von beyden geschiedne» Ehegatten für den schuldigen Thril

ausdrücklicherkannt ; so bleibt es bey der Regel : daß dem Vater die Erziehung der Kinder

auf seine Kosten zu überlasten sey ; es wäre denn , daß dieMutter Vermögen bcsässe; oder

»sch ihrem Stande und Alter, sich mit ihrer Hände Arbeit , Verdienst schaffe« könnte;

in welchem Falle dieselbe , ein von dem Richter , »ach billigem Ermesse» , z» bestimmendes
Quantum , zu den Erzirhungs- Kosten, beytragen muß. Wären jedoch in dem Falle , daß

keiner von beyden Ehegatten , für denMMlAkaTbeilerklärt worden , Töchter vorhanden,

so bleibt dem Ermessen des Richters Vorbehalte« , die Erziehung derselben der Mutter anzn«

vertrauen ; wozu alsdenn die Kosten, zwar hauptsächlich von dem Vater aufzubringe« sind,

die Mutter aber dazu , auf die oben bestimmte Art , ebenfalls beytragen muß.

§. 75. Hat sich bey Untersuchung der EhescheidnngS- Ursachen ergebe « , daß

heyde Eheleute von so verderbter Gemüthsart und Sitten sind , daß weder einem «och dem

andern , die Erziehung der Kinder , ohne sichtbare Gefährdung ihres Lebens , Gesundheit

oder moralischenCharakters , anvertraut werden könnte ; so soll der Richter befugt sey«,

solche Verfügungen zu treffen , daß die Kinder bey einem der nächsten Verwandten , oder

Hey demCurator, vder an einem drittenOrte erzogen werben ; wozu alsdenn beyde Eltern,

in der vorßerbefiimmten Art , die Kosten beytragen müssen.

§ . 76. Sind endlich die Kinder noch unter 4 Jahren wo sie der mütterliche«

Pflege noch vorzüglich bedürfe« , und die Mutter ist nicht für de« schnldizeu Thcil erkannt,

»der ihre Verschuldung ist nicht so beschaffen , daß daraus eine gänzliche Verderbniß ihres

moralische» Charakter « , zu folgern wäre ; so müssen ihr die Kinder , bis nach zuruckgrlegteu

vierten Jahre , zur Erziehung gelassen werden ; dergestalt/ daß ihr , wenn sie der schuldige

Lheil wäre , die Koste» allein zur Last fallen; sonst aber dieselbe» »s« dem Vater zu trage»

»nd.
§. 77. Die anderweitige V-rheyratung soll beydenThrile» , «nd Dar der»

Manne sofort nach rechtskräftig erfolgter Scheidung, der Frau aber erst nach Ablauf »0»

9 Monaten »erstattet seyn ; es wäre denn , daß die Fra» wegen bößiicher Verlassung gk'



Wagt hätte , ««d geschieden würde , in welchem Fall deren anderweitige Berheyrawtg,- gleich «ach erfolgtem und in der Rechtskraft Lbrrgegangene» Urtel zugelsAe» werbe»kann.

§ . 78 . Rur allein mit derjenigen Person , mit welcher rm Ehegatte Ehebruch»der unerlaubten Umgang gemeben , und dadurch dieScheiduug verursach : hat , soll die«nderweitige Verheyrathuug niemals , und unter keinem Vorwand , verstarb werben.
Damit also ein - lcher geschrcdner Ehegatte nicht Belesenheit finde , diese ge.Wiche Disposition z« vereiteln , und zu einer solchen verbochnen Ehe Ne pnesterlicheEis.ßgnung zu erschleichen, - so soll m dem Urtel , wen « die Scheidung aus dieser Urstrch erkanntwird , allemal ausdrücklich verordnet werden : daß der schuldige Thrii zur zweyten Ehe,Nicht ohneDispensation Melassen werde » solle.
Wir befehlen demnach hiedurch allen Ober « und Unter « Gerichten in Unser»Vmmklichen Landen, auch sonst jcdmiiänmglich . sich nach dieser neuen die Ehescheidung?»« treffende» Verordnung , m allen vorkommendenFäSeu , gebührend zu achten ; dergestaltmd also , daß die Vorschriften , welche die Zu - oder Unzuläßigknt einer gesucht - » Schei¬dung , und dir Rechte und Obliegenheiten der geschieden Eltern , wegen der Erziehung undVerpflegung der Kinder betreffen, schon von nun an, bey allen zum richterlichen Erkennt«»iß ge laugenden Sachen dieser Art beobachtet; diejenige « aber , welche sich aus die Auskill««ndersetzrmg des Vermögens , aus die Abfindung des unfck«!dige« Theüj , und aut den denKindern anzuiveiftvdeu Vermögens Aus atz be - icl en ^ uur aus Fälle , ws die UrsachenderEhescheidung erst »sch Püblieatio » des gegenwärtig- ^ vias entstanden find , angewendtt» erden sollen.

Urkundlich unter Unsrer höchst etzne » Unterschrift und Innfiegek. GegebeyDttkA , de» i ? tta Rsvemder 1782.

Friedrich.

». CavuM.
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